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Die Satzung über den Bebauungsplan der Stadt Ketzin, OT
Tremmen, 01/03 „Sportplatz Tremmen“, Stand 06/2005, mit
Erfüllung der Maßgaben und Auflagen, Gesamtfläche ca.
1,67 ha, Gemarkung Tremmen, Flur 5, Flurstücke 5/1, 127/3,
131/2, 131/3, 132 tws., 134/4 tws., wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung Ketzin am 13.12.04 beschlossen und
mit Bescheid vom 29.03.05 vom Landkreis Havelland, AZ: IV/
63.5/057.04 Bt, mit 6 Maßgaben und 3 Auflagen genehmigt.
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 13.06.05 einen
Beitrittsbeschluss zur Erfüllung der Maßgaben und Auflagen
gefasst. Planzeichnung und Begründung wurden entsprechend
überarbeitet. Die Maßgabenerfüllung wurde vom Landkreis
Havelland mit Schreiben vom 15.06.05, AZ: IV/63.5/05.309,
bestätigt.

Die Planzeichnung, die textlichen Festsetzungen und die Be-
gründung des Bebauungsplanes 01/03 „Sportplatz Tremmen“
können gem. § 2 der Bekanntmachungsverordnung des Lan-
des Brandenburg und gem. § 14 Abs. 4 der Hauptsatzung der
Stadt Ketzin – Ersatzbekanntmachung – von jedermann vom
27.06. bis zum 11.07.05 im Verwaltungsgebäude II der Stadt
Ketzin, Am Mühlenweg 2, Zimmer 306, 14669 Ketzin, wäh-
rend der folgenden Dienstzeiten der Stadtverwaltung Ketzin
eingesehen werden:

Montag 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 15.30 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 15.30 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr.

Auf die Vorschriften des § 5 Abs. 4 der Gemeindeordnung
(GO) über die Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften beim Erlass der Satzung wird hin-
gewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend

Bekanntmachungsanordnung

gemacht worden ist. Mängel der Abwägung sind unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215
Abs. 1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit der Be-
kanntmachung in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan
und die Begründung dazu von diesem Tage ab in der Stadtver-
waltung Ketzin, Verwaltungsgebäude II, Am Mühlenweg 2,
Zimmer 307, 14669 Ketzin, während der Dienststunden ein-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Lück
Bürgermeister

Die Satzung über den Bebauungsplan der Stadt Ketzin, 01/04
„Gewerbegebiet Tremmener Landstraße“, Stand 14.06.05, mit
Erfüllung der Maßgaben und der Auflage, Gesamtfläche ca.
3,35 ha, Gemarkung Zachow, Flur 3, Flurstück 15/1 und Flur
5, Flurstück 22/1, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung Ketzin am 07.02.05 beschlossen und
mit Bescheid vom 10.05.05 vom Landkreis Havelland, AZ: IV/
63.5/009.05 /Fe, mit 2 Maßgaben und 1 Auflage genehmigt.
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 13.06.05 einen

Bekanntmachungsanordnung

Beitrittsbeschluss zur Erfüllung der Maßgaben und der Aufla-
ge gefasst. Planzeichnung und Begründung wurden entspre-
chend überarbeitet. Die Maßgabenerfüllung wurde vom Land-
kreis Havelland mit Schreiben vom 15.06.05, AZ: ohne, bestä-
tigt.
Die Planzeichnung, die textlichen Festsetzungen und die Be-
gründung des Bebauungsplanes 01/04 „Gewerbegebiet Trem-
mener Landstraße“ können gem. § 2 der Bekanntmachungs-
verordnung des Landes Brandenburg und gem. § 14 Abs. 4
der Hauptsatzung der Stadt Ketzin–Ersatzbekanntmachung–
von jederman vom 27.06. bis zum 11.07. im Verwaltungsge-

Amtlicher Teil – Öffentliche Bekanntmachungen
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bäude II der Stadt Ketzin, Am Mühlenweg 2, Zimmer 306,
14669 Ketzin, während der folgenden Dienstzeiten der Stadt-
verwaltung Ketzin eingesehen werden:

Montag 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 15.30 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 12.30 - 15.30 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr.

Auf die Vorschriften des § 5 Abs. 4 der Gemeindeordnung
(GO) über die Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften beim Erlass der Satzung wird hin-
gewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist. Mängel der Abwägung sind unbeachtlich,
wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs.
1 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit der Be-
kanntmachung in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan
und die Begründung dazu von diesem Tage ab in der Stadtver-
waltung Ketzin, Verwaltungsgebäude II, Am Mühlenweg 2,
Zimmer 307, 14669 Ketzin, während der Dienststunden ein-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Lück
Bürgermeister

Die Havelpromenade in Ketzin wird in den nächsten Jahren
weiter saniert und für die Ketziner Bürgerinnen und Bürger
sowie für alle Besucher und Gäste attraktiv gestaltet. Das Ge-
biet umfasst den Bereich von der alten Mühle bis zum kleinen
Stichgraben am neu gestalteten Festplatz vor dem Seesport-
club.
Der Stadt Ketzin liegen Anfragen von privaten Investoren,
welche diesen Stichgraben umgestalten und bewirtschaften

Information über die weitere Gestaltung der Havelpromenade an der neuen Festwiese

möchten, vor. Es ist beabsichtigt diesen Stichgraben über die
nachfolgende   Ausschreibung  nach  Auswertung   der  Unter-
lagen  mit  einer Investitionsverpflichtung zu übergeben. Die
Bewerber sind aufgerufen, ein interessantes und schlüssiges
Konzept vorzulegen.

Lück
Bürgermeister

nach Zachow
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Die Stadt Ketzin beabsichtigt, den Kanal mit Böschung, am
nördlichen Rand der Festwiese und Dampferanlegestelle bzw.
südlich des Seesportclubs gelegen, in der Flur 3, Flurstück 200
mit einer Größe von 1.500 m2 zum Zwecke der Errichtung von
Steganlagen und einem Bootshaus (nach historischem Vorbild)
zu verpachten.

Die Fläche befindet sich im Sanierungsgebiet ,,Altstadt Ket-
zin“. Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist daher mit der
Stadt Ketzin  und  dem Sanierungsträger abzustimmen.

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 22.07.2005 an die Stadt
Ketzin, Bau- und Wohnungswesen, Rathausstraße 7, 14669
Ketzin, zu richten und sollten Referenzen enthalten.

Die Verpachtung erfolgt gegen Höchstgebot. Die Stadt Ket-
zin ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem Ge-
bot den Zuschlag zu erteilen. Es handelt sich um eine unver-
bindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht
den Bestimmungen der VOB/VOL unterliegen.

Ausschreibung

Aufgrund einer mit den kommunalen Spitzenverbänden ge-
troffenen Vereinbarung besteht die Möglichkeit, den Ortsteil-
namen oder Gemeindeteilnamen oberhalb der Straßenanga-
be in die Postanschrift aufzunehmen.
Im Rahmen von durchgeführten kommunalen Gebietsrefor-

Postalischer Nachvollzug der kommunalen Gebietsreform;
hier: Änderung der postalischen Bestimmungsortsangabe

Bisherige Künftige
Bestimmungsortsangabe: Bestimmungsortsangabe:
14641 Etzin 14669 Ketzin
14641 Falkenrehde 14669 Ketzin
14669 Gutenpaaren 14669 Ketzin
14641 Neu Falkenrehde 14669 Ketzin
14669 Paretz 14669 Ketzin
14641 Tremmen 14669 Ketzin
14669 Zachow 14669 Ketzin

men im Land Brandenburg haben sich unter anderem die ehe-
maligen Gemeinden Etzin, Falkenrehde, Gutenpaaren, Neu
Falkenrehde, Paretz, Tremmen und Zachow mit der Stadt Ket-
zin zusammengeschlossen und die neue Stadt Ketzin gebil-
det.

Diese Veränderung wirkt sich auch auf Ihre Postanschrift aus.
Wir bitten Sie deshalb, ab 01.07.2005     im Postverkehr Ihren
Korrespondenzpartnern nur noch Ihre neue Postanschrift mit-
zuteilen (für die Umstellung räumen wir Ihnen eine Übergangs-
frist von etwa 6 Monaten ein). Sie entspricht folgendem Mu-
ster:

Max Mustermann oder: Max Mustermann
Paretz Musterstraße 1
Musterstraße 1 14669 Ketzin
14669 Ketzin

Mit der Angabe Ihrer korrekten Anschrift helfen Sie aktiv mit,
auch zukünftig eine schnelle und zuverlässige Postzustellung
sicherzustellen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Ihre Deutsche Post
NL BRIEF
13660 Berlin

Ende des amtlichen Teils

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die kommunalen
Neugliederungsmaßnahmen im Bereich Ketzin von der Deu-
trschen Post nachvollzogen wurden. Der Nachvollzug der
kommunalen Gebietsreform führt zu einer Änderung der pos-
talischen Bestimmungsortsangabe der Ortsteile und Gemein-
deteile Etzin, Falkenrehde, Gutenpaaren, Neu Falkenrehde,
Paretz, Tremmen und Zachow. Um weiterhin eine pünktliche
und problemlose Zustellung zu garantieren, bitten wir, künf-
tig den amtlichen Städtenamen Ketzin und nicht wie bisher
die Ortsnamen in der letzten Zeile der Postanschrift zu ver-
wenden.

Hinweis: Damit wird die Umbenennung der Straßennamen auch zum 01.07.2005 wirksam
(Amtsblatt Nr. 3 / 2005 vom 13.05.2005)
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07.07.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Stappan, Christel in: Ketzin

07.07.1925 zum 80. Geburtstag
Frau Walz, Lotte in: Ketzin

07.07.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Wilksch, Erika in: Ketzin  OT Tremmen

09.07.1925 zum 80. Geburtstag
Frau Schröder, Margarete in: Ketzin

09.07.1912 zum 93. Geburtstag
Frau Kramp, Herta in: Ketzin

10.07.1925 zum 90. Geburtstag
Herr Binder, Martin in: Ketzin  OT Tremmen

11.07.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Rumschüssel, Edith in: Ketzin

14.07.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Krause, Anneliese in: Ketzin  OT Falkenrehde

18.07.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Hollmann, Irmtraut in: Ketzin

16.07.1930 zum 75. Geburtstag
Herr Krause, Kurt in: Ketzin

18.07.1925 zum 80. Geburtstag
Frau Zander, Elisabeth in: Ketzin  OT Zachow

18.07.1930 zum 75. Geburtstag
Frau Höppner, Irene in: Ketzin

18.07.1935 zum 70. Geburtstag
Herr Lemke, Helmut in: Ketzin  OT Zachow

22.07.1925 zum 80. Geburtstag
Herr Kähne, Alfred in: Ketzin

30.07.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Pätschke, Annelies in: Ketzin

31.07.1935 zum 70. Geburtstag
Herr Stein, Wilfried in: Ketzin

08.09.1930 zum 75. Geburtstag
Frau Achterberg, Irmgard in: Ketzin

07.08.1930 zum 75. Geburtstag
Herr de L‘Or, Dietrich in: Ketzin

07.09.1930 zum 75. Geburtstag
Herr Roy, Bernhard in: Ketzin  OT Tremmen

09.08.1913 zum 92. Geburtstag
Frau Schilling, Anna in: Ketzin

08.08.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Wild,  Hildegard in: Ketzin

11.00.1935 zum 70. Geburtstag
Herr Driever, Dieter in: Ketzin  OT Falkenrehde

11.09.1930 zum 75. Geburtstag
Frau Lüttke, Erika in: Ketzin

13.08.1930 zum 75. Geburtstag
Frau Peetz, Elfriede in: Ketzin  OT Falkenrehde

15.08.1915 zum 90. Geburtstag
Frau Henze, Anna in: Ketzin

16.08.1925 zum 90. Geburtstag
Frau Schlüter, Ingeborg in: Ketzin

12.88.1930 zum 75. Geburtstag
Herr Krumnow, Werner in: Ketzin

18.08.1985 zum 70. Geburtstag
Herr Leske, Ewald in: Ketzin  OT Falkenrehde

18.08.1920 zum 85. Geburtstag
Herr Marzilger, Reinhard

20.08.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Tietsche, Anita in: Ketzin  OT Zachow

21.09.1935 zum 70. Geburtstag
Frau Klages, Else in: Ketzin  OT Etzin

23.08.1925 zum 80. Geburtstag
Frau Grünefeldt, Inge in: Ketzin

28.08.1914 zum 91. Geburtstag
Herr Henze, Hermann in: Ketzin

26.08.1935 zum 70. Geburtstag
Herr Krümmling, Günter in: Ketzin

29.08.1935 zum 70. Geburtstag
Herr Berger, Karl-Heinz in: Ketzin  OT Tremmen

31.08.1920 zum 95. Geburtstag
Herr Gohlke, Alfred in: Ketzin

31.08.1930 zum 75. Geburtstag
Herr Handke, Kurt in: Ketzin

Diamantene Hochzeit

Herzlichen Glückwunsch

zum 60. Hochzeitstag am 26. Juni

Herrn Erwin und Frau Brigitte Dauwitz in Ketzin

Runde und besondere Altersjubiläen in der Stadt Ketzin

im Zeitraum vom 01. Juli bis 31. August 2005

Nichtamtlicher Teil – Lokalnachrichten / Informationen

Goldene Hochzeit

Herzlichen Glückwunsch

zum 50. Hochzeitstag am 30. Juli

Herrn Behr, Erwin und Frau Behr, Renate in Ketzin

Goldene Hochzeit

Herzlichen Glückwunsch

zum 50. Hochzeitstag am 30. Juli

Herrn Marsiske, Gerhard und Frau Marsiske, Hannelore
in Ketzin
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Was Sie tun sollten!
Irgendwann führt die Schuldenlast zur persönlichen
Schuldenkrise.
Spätestens wenn Sie an diesem Punkt angekommen
sind, sollten Sie aktiv werden. Lassen nicht alles mit sich
geschehen, sondern nehmen Sie Ihre Angelegenheit
selbst in die Hand ! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Nutzen Sie die Chance!
Schuldenfrei !
Kein Wunsch mehr – sondern Wirklichkeit! Und das in
absehbarer Zeit und völlig unabhängig von der Höhe
Ihrer Schulden, Ihres Einkommens und der Anzahl Ihrer
Gläubiger. Mit der Eröffnung einer Verbraucher- und Re-
gelinsolvenz haben Sie Ruhe vor Inkassobüros und Ge-
richtsvollziehern !
Nehmen Sie unsere professionelle Hilfe in Anspruch –
wir sind ganz in Ihrer Nähe!

So helfen wir Ihnen !
Wenn Sie für sich das private Verbraucher- oder Regel-
insolvenzverfahren nutzen wollen, helfen wir Ihnen mit
unserer Insolvenzanalyse.
Wir erstellen mit Ihrer Unterstützung eine Gläubigerlis-
te und einen Schuldenbereinigungsplan.

Folgende Filme laufen in diesem Jahr:

15.07.2005 21.30 Uhr (T)Raumschiff Surprice Periode 1

Im Jahre 2304 wird die Erde von einer Invasion bedroht. Die
letzte Rettung der Menschheit ist nun ausgerechnet die „lau-
warme“ Raumschiff-Besatzung der „Surprise“, die irgendwo
da draußen in den unendlichen Weiten des Weltalls gelang-
weilt vor sich hin dümpelt. Die Rettung der Welt liegt allein in
ihren Händen...

Darsteller u. a.: Bully Herbig, Rick  Kavanian, Christian Tramitz,
Anja Kling und Til Schweiger.

22.07.2005 21.30 Uhr Die Bourne-Verschwörung

Matt Damon und Franka Potente haben bereits als Team in
„Die Bourne-Identität“ Zuschauer und Kritiker begeistert. Auch
in der Fortsetzung des packenden und intelligenten Agenten-
Thrillers, der an Schauplätzen in Berlin, Russland und Indien
spielt, wird es für die Fans tempogeladener Action extrem span-
nend!

29.07.2005 21.30 Uhr Hitch – Der Date-Doktor

Alex „Hitch“ Hitchens ist ein legendärer und anonymer „Date-
Doktor“ in New York, der gegen Bezahlung chancenlosen
Männern hilft, den Frauen ihrer Träume näher zu kommen.
Doch der professionelle Date-Vermittler verliebt sich plötzlich
hoffnungslos in Sara, eine Reporterin.....

Hauptdarsteller: Will Smith.

05.08.2005 21.30 Uhr 7 Zwerge - Männer allein im Wald

Das ist eine Geschichte, wie sie die Brüder Grimm bisher noch
nicht erzählt haben: Ist Schneewittchen noch zu retten? Und
wenn ja – von wem? Es kann nur 7 geben! Die Zwerge stehen
vor ihrer ersten und größten Bewährungsprobe: Sie müssen
hinaus aus dem Wald hinein ins Abenteuer.

Profilierte Comedians von Mirco Nontschew über Hans Wer-
ner Olm, Atze Schröder und Rüdiger Hoffmann bis zu Helge
Schneider und Harald Schmidt geben sich die Klinke zu Ehren
des neuen Filmes von Otto Waalkes in die Hand, der sich mit
dieser Grimmschen Märchenadaption einen Kindheitstraum
erfüllte.

Wir erstellen die erforderlichen Unterlagen für das
a) außergerichtliche Vergleichsverfahren
b) gerichtliche Vergleichsverfahren
c) gerichtliche Insolvenzverfahren mit Restschuld-

befreiung

Wie Sie beginnen...
1. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
2. Wir vereinbaren einen unverbindlichen Gesprächster-

min, um Ihre Probleme zu besprechen und sie zu lö-
sen.

3. Nutzen Sie das kostenlose Angebot einer umfassenden
Information. Mit der neuen Insolvenzordnung kommen
auch Sie aus der Schuldenfalle heraus.
Nutzen Sie das Insolvenzrecht, dann beginnt ein NEU-
ES LEBEN !

Wir helfen Ihnen! Schnell – effizient – vertraulich.

Schuldnerhilfe Deutschland Bundesvereinigung e.V.
Antje Cornelius
Schuldnerhilfe Brandenburg
Lindenweg 29B, 14641 Neu Falkenrehde
Tel. 033233 / 73 03 32; Fax 033233 / 7 34 71
E-Mail: cornelius@schuldnerhilfe-brandenburg.de

Schuldnerhilfe Deutschland Bundesvereinigung e.V. informiert

Kino-Sommer 15. Juli – 05. August 2005 auf der Freilichtbühne Ketzin

Einlass: ab 20.30 Uhr, Eintritt: 4,00 Euro
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Paretzer Scheunenfest 24. – 26. Juni 2005
Fr., 24. Juni 19.00 Uhr Abend der offenen Tür im

Schloss Paretz
21.30 Uhr Blasorchester Ketzin vor dem Schloss
22.00 Uhr  Fackel- und Lampion-Umzug – Start
am Schloss, anschließend Disco mit Würstchen
grill hinter der Scheune

Sa., 25. Juni 9.30 Uhr Blasorchester Ketzin im Kirchgarten
10.00 Uhr Wettkampf der Feuerwehren
Vorführung historischer Löschtechnik
10.00 Uhr „Paretzer Markttag“ und Rummel
(Scheunenhof)
14.00 Uhr Fest der Blasmusik in der Guts-
scheune
14.00 Uhr Kinderfest an der KITA Paretz
19.00 Uhr Disco in der Scheune
24.00 Uhr Feuerwerk hinter der Scheune

So., 26. Juni 10.00 Uhr Frühschoppen mit Frühstück
in der Scheune
10.00 Uhr Rummel auf dem Scheunenhof
11.00 Uhr „Paretzer Büchermarkt“ / „Pa retzer
Markttag“
14.00 Uhr Historisches Reiten, präsentiert
vom Reitstall Luisenhof im Kirchgarten

14.00 Uhr Fest der Blasmusik in der Scheune

15. Skippertreffen in Ketzin vom 1. bis 3. Juli 2005
Fr., 1. Juli 10.00 Uhr Eröffnung/Org-büro

15.00/17.00 Uhr  Stadtführungen
19.00 Uhr Klönsnack mit Musik von DJ Only You

Sa., 2. Juli 10.00 Uhr Eröffnung
11.00 Uhr Beginn der maritimen Wettbewerbe
12.30 Uhr Fischzug an der Havel
14.30 Uhr Lifemusik zum Kaffeekränzchen
16.30 Uhr Wasserskivorführungen und
Wasserski für  Jedermann
18.00 Uhr Skipperball mit „SILVERVINGS“
23.30 Uhr Mitternachtsfeuerwerk auf
dem Wasser

So., 3. Juli 10.30 Uhr Musikalischer Frühschoppen
13.30 Uhr Flottenparade

Ende des 15. Skippertreffens.

Juli
01. bis Skippertreffen Ketzin
03.07.05 Havel-

promenade

09.07.05 Sommernachtsparty Ketzin
Freilichtbühne

13.07. Ausstellungseröffnung Ketzin
15.00 Uhr Marion Pichel, Falkensee Galerie

Galerie „Mona Lisa“ Am Mühlenweg

15.07.05 Kino -Sommer Ketzin
21.30 Uhr (T)Raumschiff Surprice Freilichtbühne

Periode 1

17.07.05 195. Sterbetag Ketzin
14.00 Uhr der Königin Luise, Kirche Paretz

Gottesdienst und Konzert

22.07.05 Kino -Sommer Ketzin
21.30 Uhr Die Bourne-Verschwörung Freilichtbühne

27.07.05 Konzert der Potsdamer Ketzin
20.00 Uhr Orchesterwoche Schloss Paretz

29.07.05 Kino -Sommer Ketzin
21.30 Uhr Hitch- Der Date-Doktor Freilichtbühne

30.07.05 Open -Air Ketzin
Sommernachtsball im Hof Gaststätte

„Am Markt“

August
05.08.05 Kinosommer Ketzin
21.30 Uhr 7 Zwerge – Freilichtbühne

Männer allein im Wald

13.08.05 Sommerfest Ketzin
Seniorenzentrum
„Kurt Bohm“

13.08.05 Open-Air-Festival Ketzin
Freilichtbühne

19.-21.08.05 15. Ketziner Fischerfest Ketzin

20.08.05 8. Ketziner Havelfest Ketzin
Havelpromenade

27.08.05 Erntefest OT Zachow

27.08.05 Nacht der Feuerwehr OT Falkenrehde

28.08.05 Museumsfest OT Tremmen
Heimatmuseum


